
 
 
 
 
 
Warn- und Alarmdienst Rhein (WAP) - Folgeinformation 

 

Ölfilm bei Rhein-km 822 – 834,5;  

WAP-Information vom 03.08.2009, 22.09 Uhr  

 
 
Am 03.08.2009, 22.09 Uhr wurde, ausgelöst durch Meldung der Wasserschutzpolizei 

Duisburg, von der Bezirksregierung Düsseldorf als IHWZ R6 eine WAP-Information über 

einen ca. 12,5 km langen Ölfilm auf dem Rhein bei Rhein-km 822- 834,5 versandt (s. 

Anlage). Die telefonische Rücksprache des LANUV bei der ZKK der WSP Duisburg am 

04.08.2009 ergab folgende Zusatzinformationen: 

 

 Über die Leitstelle der WSP wurde am Abend des 03.08.2009 bei Wesel-Bislich 

(Rhein-km 822) eine Gewässerverunreinigung (Ölfilm) gemeldet. Das WSP-Boot 

ermittelte darauf die Verunreinigung zwischen Rhein-km 822 und 834,5. Bei der 

Verunreinigung handelt es sich vermutlich um Bilgenöl. Anfänglich war eine 

Ausbreitung bis ca. 50 m feststellbar, die sich dann bis ca. 100 m und auf den letzten 

4 km über die gesamte Strombreite ausdehnte. Zu Beginn war sie gräulich und schon 

stark zerfahren und zum Ende hin zusammenhängend und leicht farbig schillernd. 

 

 Proben wurden von der WSP wegen der sehr dünnen zerfahrenen Schicht nicht 

genommen.  
 

 Der Polizeihubschrauber Hummel war im Einsatz. Ein Verursacher konnte nicht 
festgestellt werden. 

 
Die Analytik im Rahmen der zeitnahen Gewässerüberwachung in der Messstation Bimmen 

(Rhein-Km 865, links) zeigt beim Screening von Proben vom 03.08.2009, abends und der 

folgenden Nacht bisher keine messbaren Auffälligkeiten.  
 
Fischsterben wurde nicht beobachtet (s. WAP-Information vom 03.08.2009, Anlage), 

Informationen zu ölverschmutzten Vögeln liegen nicht vor. Beides ist nach Einschätzung der 

Sachlage angesichts des auf der Wasseroberfläche  aufschwimmenden, dünnen und 

zerfahrenen Ölfilms auch nicht zu erwarten. Grob geschätzt wird der Ölfilm bzw. seine Reste 

die Grenze zu den NL am heutigen Morgen (04.08.2009) passiert haben. 

 

Die Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlagen am Rhein wurden über den Warn- und 

Alarmdienst Rhein (WAP, s. Anlage) zeitnah informiert. Die Trinkwasserversorger können im 

Bedarfsfall eigenverantwortlich anlagenspezifisch erforderliche Maßnahmen des 

Trinkwasserschutzes rechtzeitig einleiten. 
 














